
Öffentliche Finanzen*)

Staatlicher Gesamthaushalt

Der deutsche Staatshaushalt dürfte auch im 

laufenden Jahr etwa ausgeglichen abschlie-

ßen.1) Im vergangenen Jahr wurde ein kleiner 

Überschuss von 0,1% des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP) erreicht. Aufgrund der stabilen Ent-

wicklung bei wichtigen makroökonomischen 

Bezugsgrößen (Bruttolöhne, Arbeitslosigkeit, 

privater Verbrauch) dürfte sich die diesjährige 

gesamtwirtschaftliche Verlangsamung nur be-

grenzt im Staatshaushalt niederschlagen. Auch 

der um konjunkturelle Einflüsse bereinigte 

Saldo dürfte sich kaum verändern. Zwar führen 

einerseits finanzpolitische Maßnahmen in der 

Summe zu Haushaltsbelastungen. So wurden 

insbesondere der Rentenbeitragssatz deutlich 

gesenkt und die Praxisgebühr abgeschafft. 

Aller dings sind andererseits weitere Entlastun-

gen bei den Zinsausgaben und Mehreinnah-

men aus dem Fiscal drag2) zu erwarten.

Die Schuldenquote dürfte spürbar zurückgehen 

(Ende 2012: 81,9%). Ursächlich ist zum einen 

der weitere Portfolioabbau bei den staatlichen 

Bad Banks, der zu einer Verminderung der 

Staatsverschuldung führt. Zum anderen wird 

die Schuldenquote durch die Zunahme des no-

minalen BIP im Nenner gesenkt. Durch diese 

beiden Faktoren wird der quotenerhöhende 

 Effekt, der sich aus den noch bestehenden 

 Defiziten bei zahlreichen Gebietskörperschaf-

ten und aus den EWU-Stabilisierungsmaßnah-

men ergibt, mehr als ausge glichen. Zum Ende 

des ersten Quartals 2013 belief sich die Schul-

denquote auf 81,2%.

Im kommenden Jahr wird die Konjunktur für 

die Haushaltslage und -entwicklung nach der-

zeitiger Einschätzung kaum eine Rolle spielen. 

Insgesamt dürften die Staatsfinanzen aber wei-

ter von vorteilhaften Rahmenbedingungen pro-

fitieren. Diese sind durch niedrige Arbeitslosen-

zahlen und Zinssätze sowie eine relativ aufkom-

mensergiebige BIP-Struktur gekennzeichnet. 

Der in den Haushaltsplanungen derzeit ange-

legte finanzpolitische Kurs sieht (per saldo) nur 

begrenzte neue Haushaltsbelastungen vor. So-

mit würde sich der Finanzierungssaldo dann 

insbesondere aufgrund weiter sinkender Zins-

ausgaben leicht verbessern und der Rückgang 

der Schuldenquote fortsetzen.

Nach den derzeitigen Projektionen der Bundes-

regierung sollen gesamtstaatlich kontinuierlich 

strukturelle Überschüsse von ½% des BIP er-

zielt werden. Selbst mit dieser im historischen 

Vergleich ausgesprochen günstigen Haushalts-

entwicklung wird für 2017 allerdings noch eine 

Schuldenquote von annähernd 70% erwartet. 

Darin enthalten sind auch noch Effekte der 

Stützungsmaßnahmen für deutsche Finanzins-

titute und EWU-Staaten. Die verschiedenen 

Maßnahmen sind bisher nur zum kleinen Teil 

als defizitwirksame Transfers verbucht, das 

heißt, neben den damit zusammenhängenden 

Verbindlichkeiten werden überwiegend zu-

gleich erworbene Finanz aktiva (u. a. Kredit-

forderungen) bilanziert. Allerdings sind diese 

 Aktiva mit merk lichen Risiken verbunden.

Der bisher geplante Haushaltskurs ist von der 

Grundausrichtung mehr oder weniger neutral 

und steht im Einklang mit den europäischen 

Vorgaben. Vor dem Hintergrund der weiter 

 hohen Schulden und sehr günstiger Rahmen-

bedingungen ist das zügige Erreichen spürbarer 

struktureller Überschüsse empfehlenswert. Das 

Einplanen solcher Überschüsse ist auch ratsam, 

um im Bedarfsfall über merkliche Sicherheits-

2013 weiterhin 
etwa aus-
geglichener 
Staatshaushalt

Schuldenquote 
geht zurück

2014 bei unver-
ändertem Kurs 
leichte Ver-
besserung der 
Haushaltslage

Moderate 
strukturelle 
Überschüsse 
 angestrebt

Angesichts  
der Heraus-
forderungen 
spürbare 
 Überschüsse 
empfehlenswert

* Der Analyse im Abschnitt „Staatlicher Gesamthaushalt“ 
liegen die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
und die Maastricht-Kennzahlen zugrunde. Anschließend 
wird über die Haushalte der Gebietskörperschaften und 
Sozial versicherungszweige auf Basis der finanzstatistischen 
(prinzipiell haushaltsmäßigen) Abgrenzung berichtet.
1 Die folgende Darstellung basiert auf der Annahme, dass 
sich die Schuldenkrise in der EWU nicht wieder zuspitzt.
2 Der Begriff umfasst hier (positiv) die Aufkommenswir-
kung der Einkommensteuerprogression und (negativ) den 
Effekt der weitgehenden Preisunabhängigkeit der speziel-
len Verbrauchsteuern.
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abstände zu den jewei ligen nationalen Defizit-

obergrenzen bei Bund und Ländern zu verfü-

gen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der 

demogra phische Wandel ab etwa Mitte dieses 

Jahrzehnts stärkere Belastungen für die staat-

lichen Haushalte mit sich bringt. Die gegenwär-

tige „demographische Pause“, in der sich der 

Altenquotient vorübergehend stabilisiert hat, 

sollte daher konsequent dazu genutzt werden, 

die Schuldenquote deutlich zurückzuführen 

und so die Zinslasten dauerhaft zu dämpfen. 

Entscheidend wird letztlich sein, auch tatsäch-

lich Überschüsse im Vollzug zu erreichen und 

nicht nur in die Planung einzustellen. Solide 

Staatsfinanzen und politische Zukunftsgestal-

tung sind keinesfalls Gegensätze, sondern müs-

sen sich ergänzen.

Haushalte der 
 Gebietskörperschaften

Steuereinnahmen

Das Steueraufkommen3) stieg im zweiten Quar-

tal gegenüber dem entsprechenden Vorjahres-

zeitraum um 3½% (siehe oben stehendes 

Schaubild und Tabelle auf S. 70). Die Erträge 

aus den einkommensabhängigen Steuern leg-

ten –  dem Zuwachs bei der Lohnsteuer ent-

sprechend – um 7½% zu. Letzterer reflektiert 

zum guten Teil die positive Entgelt- und Be-

schäftigungsentwicklung. Hinzu kommen aber 

auch die Wirkungen der Steuerprogression so-

wie stagnierende Abzugsbeträge (Altersvorsor-

gezulage und Kindergeld). Die Einnahmen aus 

den gewinnabhängigen Steuern erhöhten sich 

ebenfalls stark um 8%, und auch hier schlägt 

sich die gesamtwirtschaftliche Verlangsamung 

bisher kaum nieder. Die etwas stärkere Zu-

nahme bei den Veranlagungssteuern reflektiert 

vor allem den geringeren Anstieg der Einkom-

mensteuererstattungen an Arbeitnehmer. Die 

Einnahmen aus den verbrauchsabhängigen 

Steuern legten nur um gut ½% zu. Das Auf-

kommen aus der Umsatzsteuer wuchs zwar 

deutlich schwächer als ihre gesamtwirtschaft-

lichen Bezugsgrößen, allerdings sind die unter-

jährigen Aufkommensschwankungen hier häu-

fig groß.4)

Für das Gesamtjahr wurde von der offiziellen 

Steuerschätzung vom Mai ein Aufkommens-

anstieg um 2½% (inkl. Gemeindesteuern) pro-

gnostiziert. Der Zuwachs reflektiert dabei vor 

allem die unterstellte verhaltene gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung, die in ihrer Struktur für 

die öffentlichen Finanzen aber noch vergleichs-

weise günstig ausfällt. Darüber hinaus führt der 

Fiscal drag per saldo zu Mehreinnahmen, wäh-

rend Rechtsänderungen in der Summe keine 

nennenswerte Rolle spielen. Gebremst wird der 

Aufkommensanstieg jedoch durch verschiedene 

Sonderfaktoren5). Insgesamt entwickelte sich 

das Aufkommen im ersten Halbjahr etwas güns-

tiger als unterstellt. Allerdings ist die Un sicher-

heit hinsichtlich der teils stark schwankenden 

Einnahmen aus den bisher starken gewinn-

abhängigen Steuern generell hoch, und auch 

das bislang schwache Umsatzsteueraufkommen 

war in den letzten Monaten sehr  volatil.

Solider Anstieg 
der Steuer-
einnahmen im 
zweiten Quartal

Auch im 
Gesamtjahr 
solider Anstieg

Steueraufkommen
 *)

* Einschl.  EU-Anteilen am deutschen Steueraufkommen, ohne 
Erträge aus Gemeindesteuern.
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3 Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkommen, 
aber ohne die – für das Berichtsquartal noch nicht bekann-
ten – Erträge aus den Gemeindesteuern.
4 Aufkommensschwankungen können insbesondere durch 
die teilweise hohen Erstattungen oder Nachzahlungen bei 
Abweichungen zwischen den unterjährig zu leistenden 
Voraus zahlungen und der festgesetzten Steuer entstehen.
5 V. a. Steuerrückzahlungen nach dem EuGH-Urteil zur Be-
steuerung von Streubesitzdividenden (Urteil vom 20. Okto-
ber 2011 zur Rechtssache C– 284/ 09).
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Bundeshaushalt

Der Bundeshaushalt verzeichnete im zweiten 

Quartal einen Überschuss von 1 Mrd €, der da-

mit um 5 Mrd € niedriger ausfiel als vor Jahres-

frist. Die Einnahmen wuchsen lediglich um ½% 

(½ Mrd €). Dabei stagnierte das Steueraufkom-

men, wobei allerdings die davon abgesetzten 

Abführungen an den EU-Haushalt um 1½ Mrd € 

zunahmen. Die Ausgaben stiegen dagegen 

stark um 7½% (5½ Mrd €). Zwar  waren die 

Zahlungen an Sozialversicherungen infolge der 

Streichung des umsatzsteuerfinanzierten Zu-

schusses an die Bundesagentur für Arbeit und 

der Kürzung beim Gesundheitsfonds um 1½ 

Mrd € niedriger. Belastend wirkte aber vor 

 allem eine Kapitalzuführung von 4½ Mrd € an 

den Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM). Darüber hinaus fielen nicht zuletzt we-

gen der stärkeren Bundesbeteiligung an den 

Kosten der Grundsicherung im Alter auch die 

Zahlungen an die Länder um 1 Mrd € höher 

aus. Auch die Ausgaben für Personal und lau-

fenden Sachaufwand übertrafen das Vorjahres-

niveau um jeweils ½ Mrd €.

Zur Beseitigung der im Frühjahr in einigen Lan-

desteilen entstandenen schweren Flutschäden 

haben Bund und Länder die Einrichtung eines 

Hilfsfonds mit einem Umfang von 8 Mrd € be-

schlossen, der durch eine Einzahlung des Bun-

des im laufenden Jahr vorfinanziert werden 

soll. Dazu wurde kurzfristig ein Nachtragshaus-

halt verabschiedet, mit dem die Ermächtigung 

zur Nettoneuverschuldung um diesen Betrag 

auf 25,1 Mrd € steigt. Auf weitere Anpassun-

gen wurde im Nachtragshaushalt verzichtet, 

obwohl einige gewichtige Abweichungen 

gegenüber dem im Herbst 2012 beschlossenen 

Haushalt 2013 eingetreten oder absehbar sind. 

So fiel die Gewinnausschüttung der Bundes-

bank im März um 1 Mrd € niedriger aus, die 

Steuerschätzung vom Mai senkte die Aufkom-

mensprognose für den Bund um 2 Mrd €, und 

auch die Ende November 2012 vereinbarten zu-

sätzlichen Griechenlandhilfen schlagen zu Bu-

Stark rück-
läufiger Über-
schuss im 
zweiten Quartal 
infolge ESM-
Finanzierung

Nachtrags-
haushalt zur 
Kreditfinan-
zierung eines 
Fluthilfefonds 
von 8 Mrd €

Steueraufkommen

 

Steuerart

1. Halbjahr
Schätzung 
für 
2013 1) 2)

2. Vierteljahr

2012 2013 2012 2013

Veränderung 
gegenüber Vorjahr

Verän-
derung 
gegenüber 
 Vorjahr
in %

Veränderung 
gegenüber Vorjahr

Mrd € in Mrd € in % Mrd € in Mrd € in %

Steuereinnahmen 
 insgesamt 2) 268,2 277,5 + 9,3 +  3,5 +  2,5 137,6 142,5 + 4,9 +  3,5

darunter:
Lohnsteuer 70,3 75,3 + 5,0 +  7,2 +  5,4 36,1 38,8 + 2,7 +  7,4

Gewinnabhängige 
 Steuern 3) 46,1 49,0 + 2,8 +  6,2 +  1,2 23,7 25,6 + 1,9 +  8,2

davon:
Veranlagte 
 Einkommensteuer 18,5 21,8 + 3,4 + 18,2 +  8,4 10,0 11,1 + 1,1 + 10,7
Körperschaftsteuer 10,5 11,4 + 1,0 +  9,3 + 11,4 5,0 5,4 + 0,4 +  8,7
Kapitalertragsteuer 4) 17,2 15,7 – 1,5 –  8,7 – 14,5 8,7 9,1 + 0,4 +  5,0

Steuern vom  Umsatz 5) 95,6 96,3 + 0,7 +  0,8 +  1,8 46,6 47,1 + 0,5 +  1,1

Energiesteuer 14,1 14,1 + 0,0 +  0,2 +  0,5 9,7 9,5 – 0,2 –  2,4

Tabaksteuer 5,9 5,6 – 0,2 –  3,6 –  1,4 3,5 3,5 – 0,0 –  1,3

1 Laut offi  zieller Steuerschätzung vom Mai 2013. 2 Einschl. EU-Anteilen am deutschen Steueraufkommen, ohne Erträge aus Gemeinde-
steuern. 3 Arbeitnehmererstattungen, Eigenheim- und Investitionszulage vom Aufkommen abgesetzt. 4 Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge, nicht veranlagte Steuern vom Ertrag. 5 Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer.
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Jüngste Entscheidungen des Ecofi n-Rats 
zu den  Defi zitverfahren der Länder im Euro-Raum

Am 21. Juni 2013 hat der Rat der Europäi-
schen Union (Ecofi n) eine Reihe von Be-
schlüssen im Rahmen der Verfahren bei 
übermäßigem Defi zit getroffen. Nach wie 
vor befi nden sich 12 von 17 Euro-Ländern in 
einem Defi zitverfahren. Zwar wurde das 
Verfahren gegen Italien beendet, weil der 
Referenzwert für die Defi zitquote von 3% 
im vergangenen Jahr eingehalten wurde 
und der Rat und die EU-Kommission dies 
auch für die Zukunft erwarten. Aber für 
Malta wurde es – nur wenige Monate nach 
Einstellung des alten Verfahrens  – erneut 
eröffnet, da der Referenzwert 2012 wieder 
überschritten worden war.

Belgien ist das einzige Land, für das eine 
Verschärfung in Form einer Inverzugset-
zung1) beschlossen wurde; dabei wurde 
2013 als neue Frist zur Korrektur des über-
mäßigen Defi zits gesetzt. 2012 wurde die 
3%-Grenze nicht fristgerecht eingehalten, 
ohne dass dies im Rahmen des Verfahrens 
hätte entschuldigt werden können. Die 
Kommission verzichtete allerdings darauf, 
dem Rat zu empfehlen, eine Strafzahlung 
gegen Belgien zu verhängen, obwohl dies 
seit der Ände rung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts 2011 grundsätzlich vor-
gesehen ist.

Für sechs andere Euro-Länder (Frankreich, 
die Niederlande, Portugal, Slowenien, Spa-
nien und Zypern), die ihre Korrekturfristen 
verfehlt hatten oder für die dies im weiteren 
Verlauf erwartet wird, wurde dies als im 
Rahmen der Verfahren entschuldbar ange-
sehen. Die jeweiligen Korrekturfristen wur-
den um ein oder mehrere Jahre verlängert, 
ohne dabei die Verfahren zu verschärfen. 
Grundlage dieser Entscheidungen bilden 
Analysen der Kommission, in denen geprüft 
wird, ob die zuvor im Defi zitverfahren abge-
gebenen Empfehlungen eingehalten wer-
den.

Die Möglichkeit einer Verlängerung ohne 
Verfahrensverschärfung ist gemäß den 
europäischen Fiskalregeln an zwei Voraus-
setzungen gebunden: Erstens müssen wirk-
same Maßnahmen zur fristgerechten Kor-
rektur des übermäßigen Defi zits ergriffen 
worden sein. Zweitens müssen unerwartet 
nachteilige Ereignisse mit sehr ungünstigen 
Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen 
eingetreten sein.

Um zu beurteilen, ob wirksame Maßnah-
men ergriffen wurden, wird geprüft, ob die 
gemessene strukturelle Verbesserung min-
destens der Empfehlung entspricht. Dabei 
ist neuerdings auch vorgesehen, um spe-
zielle Fak toren zu korrigieren: So wird be-
trachtet, inwieweit sich die Einschätzung 
der Kommission im Hinblick auf das Poten-
zialwachstum und die Einnahmenelastizitä-
ten seit dem Zeitpunkt der ursprünglichen 
Empfehlung verändert hat. Diesbezügliche 
Auswirkungen auf die Veränderung der 
strukturellen Salden werden als exkulpiert 
herausgerechnet. Die Anpassung führt zum 
Beispiel dazu, dass von der Europäischen 
Kommission nicht erwartete geringere 
strukturelle Einnahmen, die nicht auf Rechts-
änderungen  basieren, nahezu automatisch 
exkulpiert werden. In einer weiteren Stufe 
sollen die einzelnen ergrif fenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen zur Beurteilung der 
strukturellen Verbesserung einbezogen 
werden („Bottom-up-Ansatz“).

1 Stellt der Rat gemäß Art. 126 (8) AEUV fest, dass 
keine wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden, so 
beschließt er binnen zwei Monaten, das Land mit der 
Maßgabe in Verzug zu setzen, Maßnahmen zum 
Defi zit abbau zu treffen. Dabei gibt er Maßnahmen an, 
die der Erfüllung der Ziele förderlich sind (Art. 126 (9) 
AEUV). Gemäß neuer Verordnung vom Mai 2013 
(Twopack) ist eine gegenüber dem vorherigen Verfah-
rensschritt (Art. 126 (7) AEUV) umfassendere Berichts-
pfl icht und vierteljährliche (nicht mehr nur halbjähr-
liche) Überprüfung vorgesehen. Wird der Beschluss 
nach Art. 126 (9) AEUV nicht befolgt, kann der Rat 
Sanktionen anwenden (Art. 126 (11) AEUV).
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Einerseits ist die mit diesem Ansatz ver-
folgte Absicht nachvollziehbar, unerwartete 
(negative) Einfl üsse auf die Defi zitquote 
nicht dem Mitgliedstaat anzulasten, soweit 
er sie nicht selbst herbeigeführt hat. Ande-
rerseits steht dieses Vorgehen in einem 
Spannungsverhältnis zu dem Ziel der Fiskal-
regeln, eine unsolide Haushaltsentwicklung 
tatsächlich zu verhindern. Denn dabei 
kommt es gerade in kritischen Situationen 
vor allem auf die objektiven Ergebnisse und 
die fi skalische Tragfähigkeit an und weniger 
auf die subjektive Verantwortlichkeit der je-
weiligen Regierung. Dies gilt umso mehr, 
als die Anforderungen häufi g als Mindest-
ziele formuliert werden und insofern eine 
Verantwortung der Regierungen im Hin-
blick auf Sicherheitsabstände gesehen wer-
den kann. Vor diesem Hintergrund ist es 
bedenklich, dass sich mit diesem Ansatz die 
Tendenz fortsetzt, die Bedeutung einfacher 
und nachvollziehbarer Kriterien für die Ent-
scheidungsfi ndung zu mindern. Bei der zu-
nehmenden Komplexität der Regeln haben 
Kommission und Rat zudem erhebliche 
Ermes sensspielräume. Die arbiträren Mög-
lichkeiten lassen einen verstärkten poli-
tischen Verhandlungsprozess zu und dürf-
ten Regierungen eine „groß zügige“ Aus-
legung erwarten lassen  – insbesondere 
wenn Präzedenzfälle vorliegen. Dazu kann 
auch unzureichende Transparenz beitragen. 
So ist nicht sicher gestellt, dass die Einschät-
zung der Kommission, ob wirksame Maß-
nahmen ergriffen wurden, vollständig nach-
vollzogen werden kann, weil die dazu not-
wendigen Infor mationen nicht in vollem 
Umfang zugänglich gemacht wurden.2) Vor 
allem der „Bottom-up-Ansatz“ ist nur 
schwer nachprüfbar, berücksichtigt poten-
ziell nur einen Teil der strukturellen Entwick-
lungen und öffnet umfangreiche Ad-hoc-
Ermes sensspielräume.

Im Ergebnis weist die Kommission für alle 
betroffenen Länder außer Belgien und 
Frankreich Verbesserungen des um die ge-
nannten Faktoren angepassten strukturellen 
Saldos aus, die über den ursprünglichen An-
forderungen liegen.3) Dass Frankreich trotz-

dem das Ergreifen wirksamer Maßnahmen 
bescheinigt wurde, wird mit der ergänzen-
den Betrachtung der Ergebnisse des „Bot-
tom-up-Ansatzes“ begründet. Im Fall von 
Frankreich unterscheidet sich zudem die 
Vorgehensweise von der bei manchen an-
deren Ländern. Die Kommission weist selbst 
an anderer Stelle darauf hin, dass dieser 
 Ansatz nicht unbedingt geeignet ist, die fi s-
kalischen Anstrengungen eines Landes zu 
messen.4)

Vor dem Hintergrund der zuvor meist deut-
lich günstiger prognostizierten gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung (zweite Vorausset-
zung für eine Fristverlängerung ohne Ver-
fahrensverschärfung) sowie der aktuell 
schlechten Konjunkturlage erscheint 
schließlich der Verzicht auf eine vollständige 
kurzfristige Kompensation der Zielverfeh-
lungen im Rahmen der bestehenden Regeln 
vertretbar und damit auch eine gewisse 
Verlängerung der Anpassungspfade. Dabei 
ist im Stabilitäts- und Wachstumspakt eine 
Verlängerung um normalerweise ein Jahr 
vorgesehen. Für Spanien, Frankreich, Slo-
wenien und Zypern wurde von dieser Be-
stimmung abgewichen und zwei bezie-
hungsweise für Zypern vier Jahre mehr Zeit 
für die Einhaltung der 3%-Grenze gewährt. 
Eine solche Abweichung sollte gut begrün-
deten Ausnahmen vorbehalten bleiben. 
Hiermit werden in der Regel die strukturel-
len Konsolidierungsanforderungen ge-
schwächt und in die Zukunft geschoben. 
Bei Ländern mit umfassenden Hilfsprogram-
men kann sich die Wiedererlangung des 
Kapital marktzugangs verzögern. Möglicher-
weise lassen sich so zwar befürchtete kurz-

2 So ist unter anderem hinsichtlich der Berechnung des 
angepassten strukturellen Saldos nicht klar, inwieweit 
zum Zeitpunkt der ursprünglichen Empfehlung bereits 
bekannte (und somit ex post nicht zu exkulpierende) 
Abweichungen der Einnahmenelastizität von ihrem 
längerfristigen Mittelwert berücksichtigt wurden.
3 Portugal erreicht nach der Frühjahrsprognose der 
Kommission die geforderte Verbesserung in den Jahren 
2012 und 2014, nicht aber in 2013.
4 Siehe: Europäische Kommission, Measuring the fi scal 
effort, in: Report on Public fi nances in EMU, European 
Economy 4/2013.
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che. Die Bundesregierung geht offenbar davon 

aus, dass die Belastungen nicht zuletzt durch 

niedrigere Zinsausgaben ausgeglichen werden 

können. Angesichts der Abwärtsrevision der 

Wachstumserwartung für das nominale BIP in 

der Frühjahrsprojektion ist im Nachtragshaus-

halt eine um 3 Mrd € höhere konjunkturelle Be-

lastung von nunmehr 6½ Mrd € ausgewie-

sen.6) Bei unveränderten Belastungen aus finan-

ziellen Transaktionen von 5 Mrd € ergibt sich so 

eine strukturelle Neuverschuldung von 13½ 

Mrd € bei einer vom Haushaltsgesetzgeber auf 

33 Mrd € festgesetzten Obergrenze. 7)

Der Ende Juni von der Bundesregierung ver-

abschiedete Entwurf für den Bundeshaushalt 

2014 – der freilich nach der Wahl neu vorzu-

legen ist – gründete wie in den Vorjahren auf 

einem Eckwertebeschluss vom März. Gegen-

über diesem wurde der Ansatz für die Neuver-

schuldung marginal um 0,2 Mrd € auf 6,2 

Mrd € zurückgenommen. Belastend wirkte ein 

neuer Zuschuss zum Ausgleich des wegen sehr 

niedriger CO2-Emissionszertifikatepreise erwar-

teten Defizits beim Energie- und Klimafonds, 

und offenbar wurden die Ansätze für die Priva-

Haushalts-
entwurf 2014 
gegenüber 
Eckwerte-
beschluss mit 
nahezu unver-
ändertem 
Saldo, …

fristige Wachstumseinbußen reduzieren, 
aber gleichzeitig könnte unter anderem das 
Vertrauen in die Bindungswirkung des fi ska-
lischen Regelwerks und in tragfähige öf-
fentliche Finanzen noch weiter sinken, und 
die Anfälligkeit bei unerwarteten negativen 
Schocks bleibt länger bestehen.

Die Kommission hat mit den Änderungen 
am Stabilitäts- und Wachstumspakt und 
dem Fiskalpakt durch die Einführung umge-
kehrter qualifi zierter Mehrheiten bei vielen 
Ratsentscheidungen eine deutlich stärkere 
Rolle erhalten. Als Hüterin der Verträge 
könnte sie nun die stringente Einhaltung 
der Haushaltsregeln wirksamer als bislang 
durchsetzen. Allerdings sind die Regeln zu-
nehmend komplex geworden und beinhal-
ten an vielen Stellen erhebliche Entschei-
dungsspielräume. Bislang hat die Kommis-
sion nicht alle notwendigen Informationen 
zur Verfügung gestellt, um ihre Entschei-
dungen öffentlich nachvollziehbar zu ma-
chen. Für die Wirksamkeit der Regeln und 

eine breite Akzeptanz der Entscheidungen 
wäre darüber hinaus von großer Bedeu-
tung, dass für alle Länder die gleichen Be-
wertungsmaßstäbe angewendet werden. 
Hierzu gehört, dass die zugrunde liegende 
Analysemethode nicht nur sinnvoll, sondern 
auch bei allen Ländern einheitlich ange-
wandt wird. Übermäßige Komplexität 
dürfte der Wirksamkeit der Regeln abträg-
lich sein. Ein Kernbestandteil der gemein-
samen Fiskalregeln sind nicht zuletzt die seit 
der Reform von 2011 frühzei tiger mög lichen 
Sanktionen, die aber nur bei konsequenter 
Anwendung präventiv wirken. Allerdings 
zeichnet sich die Tendenz ab, Konsolidie-
rungsprozesse eher zu strecken. Werden die 
Regeln zu stark durch Ausnahmen und Ent-
scheidungsspielräume fl exibilisiert, droht 
die Disziplinierungswirkung der Regeln ver-
loren zu gehen.

6 Nach Einschätzung der Bundesbank befindet sich die 
deutsche Volkswirtschaft freilich im Korridor der Normal-
auslastung, und das in der Bundesbank und im ESZB ge-
nutzte Konjunkturbereinigungsverfahren (das auch die 
Wachstumsstruktur berücksichtigt) weist die Konjunktur-
komponente aus heutiger Sicht weitgehend neutral aus.
7 Vom Fluthilfefonds-Volumen von 8 Mrd € trägt der Bund 
1½ Mrd € offenbar für die Wiederherstellung seiner Infra-
struktur, der Rest wird zwischen Bund und Ländern gleich-
mäßig aufgeteilt. Allerdings finanziert der Bund zunächst 
den vollständigen Betrag und rechnet dies im laufenden 
Jahr gemäß dem Nachtragshaushaltsplan in vollem Um-
fang in seine strukturelle Nettokreditaufnahme ein. Der 
Länderbeitrag von kumuliert 4 Mrd € (einschl. Zinsen) wird 
über 20 Jahre gestreckt. In den Jahren 2014 bis 2019 treten 
die Länder Umsatzsteueranteile an den Bund ab. Ab 2020 
(wenn zugleich die Schuldenbremse nach dem Grund-
gesetz auch für die Länder gilt) soll auf der Länderseite auf 
ausgabenseitig (wohl als Tilgungen, die auch dann mit 
neuen Krediten finan ziert werden könnten) verbuchte Bei-
träge bis 2033 umgestellt werden. Insgesamt erschiene es 
sachgerecht, im Rahmen einer konsolidierten Betrachtung 
erst die Abflüsse aus dem Fonds zur Schadensbeseitigung, 
die mit einer gesamtstaatlichen Defizitwirkung verbunden 
sind, auf die Ausschöpfung der Grenze der Schulden-
bremse beim Bund (ggf. nach Abzug eines rechnerisch auf 
die Länder entfallenden Teils) anzurechnen.
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tisierungserlöse reduziert. Dies wird aber von 

spürbaren Entlastungen vor allem bei den Zin-

sen (1½ Mrd €) sowie im Ressort Arbeit und 

Soziales (1 Mrd €) aufgewogen.

Gegenüber dem Soll des Nachtragshaushalts 

2013 ist im Entwurf für 2014 eine starke Ver-

ringerung der Nettokreditaufnahme um 19 

Mrd € vorgesehen, die vornehmlich auf entfal-

lenden temporären Belastungen im Jahr 2013 

(Fluthilfefonds von 8 Mrd € und um 4½ Mrd € 

höhere ESM-Kapitaleinlagen), niedrigeren Zins-

ausgaben (2½ Mrd €) sowie der nochmaligen 

Kürzung der Zuweisungen an den Gesundheits-

fonds (1 Mrd €) beruht. Auf der Einnahmen-

seite wächst das veranschlagte Steueraufkom-

men um 8 Mrd €, wobei die im Konsolidie-

rungspaket von 2010 angekündigte Einführung 

einer Finanztransaktionsteuer mit Erträgen von 

2  Mrd € erneut ins Folgejahr aufgeschoben 

wurde. Dagegen sind kaum noch Privatisie-

rungserlöse eingeplant, während im laufenden 

Jahr noch 4½ Mrd € veranschlagt sind.

In struktureller Betrachtung wird 2014 für den 

Bund ein Überschuss von 2 Mrd € in Aussicht 

gestellt. Dabei wurde allerdings eine rechne-

rische Konjunkturbelastung von 4½ Mrd € zu-

grunde gelegt. Angesichts der erwarteten, zu-

mindest kaum als ungünstig zu wertenden ge-

samtwirtschaftlichen Lage und auch der für die 

öffentlichen Finanzen günstigen Wachstums-

struktur dürfte dies ein zu positives Bild der 

strukturellen Haushaltslage zeichnen. Daneben 

wurden Nettoausgaben für finanzielle Trans-

aktionen von 3½ Mrd € in Ansatz gebracht. Zu 

begrüßen ist dabei, dass im Bereich der Ent-

wicklungshilfe vorgesehen ist, Förderdarlehen 

mit vielfach ungewissen Rückzahlungsaussich-

ten von reichlich 1 Mrd € künftig als Inves-

titionszuschüsse zu buchen. Die daraus resultie-

rende Anrechnung solcher Leistungen auf die 

Ausschöpfung der Schuldenbremse bedeutet 

eine durchaus sachgerechte Härtung der Haus-

haltsregeln. In diesem Sinne ebenfalls sehr 

positiv zu bewerten ist die Streichung der Kon-

trollkonto-Guthaben zum Jahresende 2015, die 

im Rahmen des  Pakets zur Umsetzung des Fis-

kalpakts mittlerweile verabschiedet wurde.

Der Finanzplan bis 2017, der keine Maßnahmen 

aus Wahlprogrammen abbildet, stellt eine ste-

tige Verbesserung der Salden bis zu einem 

Überschuss von 9½ Mrd € in Aussicht. In struk-

tureller Betrachtung kommt es zu einer gradu-

ellen Verbesserung, und 2017 soll bei einer 

dann unterstellten konjunkturellen Normallage 

auch ein struktureller Überschuss von 9 Mrd € 

erreicht werden. Dabei ist bei den Zinsausga-

ben ein spürbarer Wiederanstieg veranschlagt, 

der angesichts der gegenwärtigen Finanzie-

rungskonditionen einer zu empfehlenden vor-

sichtigen Haushaltsplanung entspricht. Im Zu-

sammenhang mit der Finanzierung des EU-

Haushalts könnten sich ab 2016 geringere Be-

lastungen ergeben, wenn dessen Volumen wie 

vorgesehen eingegrenzt wird. Andererseits gibt 

es weiter Haushaltsrisiken nicht zuletzt hinsicht-

lich der nun ab 2015 unterstellten Einnahmen 

aus einer Finanztransaktionsteuer sowie der ge-

planten Rückführung der Verteidigungsausga-

ben. Größere Unsicherheit besteht außerdem 

… aber mit 
starkem Defizit-
rückgang 
gegenüber dem 
Soll des Nach-
tragshaushalts 
2013

Leichter 
struktureller 
Überschuss 2014

Finanzplan mit 
graduell 
steigendem 
strukturellen 
Überschuss
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im Zusammenhang mit der Schuldenkrise. 

 Risiken betreffen sowohl die Gewährleistungen 

für Hilfskredite als auch die indirekten Effekte 

über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. In 

einem solchen Umfeld sollte auch nach der 

Wahl an den Überschusszielen festgehalten 

werden. Es wäre sogar empfehlenswert, den 

für 2017 avisierten Sicherheitsabstand zur 

dauerhaften Grenze der strukturellen Neu-

verschuldung schon früher anzustreben.

Der Überschuss der Extrahaushalte des Bundes 

fiel im zweiten Quartal nach dem Vierteljahres-

ausweis des BMF (d. h. nicht zuletzt ohne die 

Bad Bank FMSW, für die noch keine Angaben 

vorliegen) mit 2 Mrd € um ½ Mrd € höher aus 

als vor Jahresfrist. Beim SoFFin wurde ein Plus 

von 1½ Mrd € durch die Rückzahlung des letz-

ten Teils der stillen Einlage bei der Commerz-

bank verbucht. Kleinere Überschüsse wurden 

wie vor Jahresfrist von den Pensionsrücklagen 

erzielt. Während damals der Vorsorgefonds für 

Schlusszahlungen bei inflationsindexierten Bun-

deswertpapieren aus regelgebundenen Zufüh-

rungen einen Überschuss von 1½ Mrd € ver-

bucht hatte, stand im zweiten Quartal dieses 

Jahres die erste Tilgung einer inflationsindexier-

ten Bundesobligation an, die zu einer Belas-

tung von 1½ Mrd € und so zu einem leichten 

Defizit führte. Im Gesamtjahr dürfte der Ein-

nahmenüberschuss der Extrahaushalte in der 

Abgrenzung der BMF-Quartalsmeldung (und 

darüber hinaus ohne den gesamtstaatlich 

defizit neutralen Verlustausgleich an die FMSW) 

den Vorjahreswert von 2½ Mrd € durch die 

Vorfinanzierung des Fluthilfefonds deutlich 

übertreffen, da die Mittel hier überwiegend 

erst in den kommenden Jahren abfließen dürf-

ten. Die Bundesregierung erwartet, dass der 

Überschuss allein hier bei etwa 6 Mrd € liegen 

wird, während die anderen Einheiten insge-

samt ihr Vorjahresergebnis in etwa wiederho-

len könnten.

Extrahaushalte 
des Bundes mit 
etwas höherem 
Überschuss

Die mittelfristige Finanzplanung des Bundes 2013 bis 2017 
und die strukturelle Nettokreditaufnahme im Rahmen der Schulden bremse

in Mrd €

Position
Ist
2011

Ist
2012

Soll
2013 1)

Entwurf
2014

Finanzplan

2015 2016 2017

Ausgaben 2) 296,2 306,8 310,0 295,4 299,4 303,1 308,1

darunter:
Investitionen 3) 25,4 27,6 26,1 25,4 25,2 24,9 24,7

Einnahmen 2) 4) 278,9 284,3 284,9 289,2 299,6 308,3 317,7

darunter:
Steuereinnahmen 2) 248,1 256,1 260,6 268,7 279,4 292,9 300,5

Nettokreditaufnahme 17,3 22,5 25,1 6,2 – 0,2 – 5,2 – 9,6
zzgl. Konjunkturkomponente 5) 1,1 – 7,1 – 6,3 – 4,7 – 3,3 – 1,5 0,0
zzgl. Saldo fi nanzieller Transaktionen 6) 2,0 – 7,4 – 5,2 – 3,7 0,7 0,6 0,5

Strukturelle Nettokreditaufnahme 20,4 7,9 13,6 – 2,2 – 2,8 – 6,1 – 9,1
in % des BIP 7) 0,9 0,3 0,5 – 0,1 – 0,1 – 0,2 – 0,3

Nachrichtlich:
Strukturelle Nettokreditaufnahme 8)

Obergrenze gemäß BMF 45,6 39,4 33,2 25,6 17,8 9,8 10,1

1 Einschl. Nachtrag zum Bundeshaushalt 2013. 2 Nach Abzug der Bundesergänzungszuweisungen, der Anteile am Energiesteuerauf-
kommen, des Ausgleichs im Rahmen der Kfz-Steuerreform 2009 und der Konsolidierungshilfen ab 2011 an Länder. 3 Ohne Beteiligungen 
am ESM. 4  Einschl. Münzerlöse. 5  2011 und 2012 Angaben aus der Haushaltsrechnung 2012. 2013 gemäß Nachtragshaushalt. 2014 
bis 2017 gemäß Frühjahrsprojektion 2013 der Bundesregierung. 6 Gemäß Defi nition des jeweiligen Haushaltsjahres. 7 Nominales BIP des 
jeweiligen Jahres vor der Haushaltsaufstellung (Jahre des Finanzplans gemäß Frühjahrsprojektion 2013). 8 Der verwendete Defi zitober-
grenzenpfad von 2011 bis 2015 basiert auf dem im Juni 2010 erwarteten strukturellen Ausgangsdefi zit von 2,2% des BIP in 2010 und 
Abbauschritten in Höhe von 0,31% des BIP pro Jahr.
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Länderhaushalte8)

Die Kernhaushalte der Länder verzeichneten im 

zweiten Quartal 2013 eine weitere Verbesse-

rung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der 

Überschuss stieg um 1½ Mrd € auf 3 Mrd €. 

Dies ist insbesondere auf den starken Anstieg 

der Einnahmen um 7½% (5½ Mrd €) zurück-

zuführen, der zu etwa gleichen Teilen auf einer 

robusten Steuerdynamik und deutlich höheren 

laufenden Zuweisungen gründete. Hierbei han-

delt es sich nicht zuletzt um gestiegene Bun-

desmittel für die Grundsicherung im Alter, die 

an die Gemeinden weitergeleitet werden. Auch 

die Ausgaben stiegen kräftig um 6% (4 Mrd €). 

Die durchgeleiteten Bundeszahlungen für die 

Grundsicherung trugen zu höheren laufenden 

Zuweisungen an die Gemeinden (+ 2 Mrd €) 

bei. Zudem wuchsen besonders die Personal-

ausgaben (+ 1 Mrd €) – auch infolge der rück-

wirkend ab Jahresbeginn gezahlten Entgelt-

anpassung für Tarifbeschäftigte von 2,65%.

Im Gesamtjahr dürfte das Defizit erneut we-

sentlich niedriger als geplant (13 Mrd €) aus-

fallen, das Niveau des Vorjahres (5½ Mrd €) 

jedoch wohl nur moderat unterschreiten. Im 

weiteren Jahresverlauf ist nach der Steuerschät-

zung vom Mai mit einer gedämpfteren Steuer-

aufkommensentwicklung der Länder zu rech-

nen. Dagegen dürfte der Ausgabenzuwachs 

kräftig bleiben. Dabei steigen insbesondere die 

Zahlungen an die Kommunen vor allem infolge 

 höherer Schlüsselzuweisungen und durchgelei-

teter Bundesmittel weiter deutlich an. Daneben 

setzt sich aber auch der Personalausgaben-

anstieg im Zuge der – wenngleich vielfach ver-

zögerten und in einigen Ländern eingeschränk-

ten – Übertragung des Tarifabschlusses auf die 

Beamten und Versorgungsempfänger fort.

Auf seiner 7. Sitzung stellte der Stabilitätsrat im 

Mai fest, dass die fünf Länder, die Konsolidie-

rungshilfen erhalten (Berlin, Bremen, Saarland, 

Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein), 2012 

die Grenzen für ihre strukturellen Defizite ein-

gehalten haben. Diese wurden überwiegend 

sogar deutlich unterschritten, mit 1½ Mrd € 

am stärksten im Falle Berlins. Von Bedeutung 

wird aber zudem sein, dass sich die jeweilige 

Haushaltslage auch dem Mittelwert der übri-

gen Länder ausreichend annähert. Erfolgt hier 

kein Aufholprozess, besteht künftig die Gefahr, 

dass die finanziell besser aufgestellte Mehrheit 

im Bundesrat belastende Beschlüsse für alle 

Länder fasst und diejenigen, die ihren Rück-

stand nicht aufgeholt haben, Probleme mit den 

Vorgaben der Schuldenbremse bekommen. Für 

die vier Länder, für die zuvor drohende Haus-

haltsnotlagen festgestellt worden waren (alle 

Konsolidierungshilfeempfänger bis auf Sach-

sen-Anhalt), hat der Stabilitätsrat die Umset-

zung der vereinbarten Sanierungsmaßnahmen 

kontrolliert. Dabei wurden die Gesamtfort-

schritte in Bremen und dem Saarland als be-

grenzt  kritisiert, und es wurde auf notwendige 

verstärkte Konsolidierungsanstrengungen bis 

2016 hingewiesen.

Weitere Fortschritte gab es bei der landes-

rechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse. In 

 Bayern wurde eine eng an das Grundgesetz an-

gelehnte verfassungsmäßige Regelung vom 

Landtag mit breiter Mehrheit angenommen. 

Sie soll aber erst 2020 in Kraft treten. Hier steht 

auch noch eine Volksbefragung im September 

2013 aus. In Sachsen beschloss der Landtag 

ebenfalls mit großer Mehrheit eine verfassungs-

mäßige Schuldenbremse, die Sondervermögen 

einbezieht und bereits ab 2014 anzuwenden 

ist. Zur Berücksichtigung von Konjunktureffek-

ten wurde bestimmt, dass eine Kreditaufnahme 

dann erlaubt ist, wenn das Steueraufkommen 

mindestens 3% hinter dem Mittelwert der vier 

Vorjahre zurückbleibt. Liegt das Aufkommen 

niedriger, dürfen die Steuereinnahmen durch 

Kreditaufnahme auf bis zu 99% des Mittel-

werts aufgefüllt werden. Künftige Tilgungen 

der diesbezüglichen Kreditaufnahme sind dann 

aus steuerlichen Mehrerträgen zu leisten. Wei-

tergehende Kreditaufnahmen im Rahmen einer 

breiteren Ausnahmeklausel sind an eine Zwei-

Moderate 
 Zunahme des 
Überschusses im 
zweiten Quartal

Moderater 
Defizit abbau im 
Gesamtjahr

Stabilitätsrat 
weist auf 
 verstärkte 
Konsolidierungs-
notwendigkeiten 
in Bremen und 
im Saarland hin

Fortschritte bei 
der Verankerung 
der Schulden-
bremse in 
Sachsen, aber 
auch in Bayern, 
sowie Aus-
führungsgesetz 
in Hessen

8 Die Entwicklung der Gemeindefinanzen im ersten Quartal 
2013 wurde in den Kurzberichten des Monatsberichts Juli 
2013 kommentiert. Neuere Daten liegen noch nicht vor.
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drittelmehrheit im Landtag und einen Tilgungs-

plan mit einer Frist von acht Jahren gebunden. 

Ein solcher Gesamtansatz dürfte zu einer engen 

Begrenzung der Schulden führen.9) Außerdem 

wurde ein Ausführungsgesetz zur hessischen 

Schuldenbremse verabschiedet. Dort ist eben-

falls eine Zweidrittelmehrheit für Ausnahmen 

vorgegeben. Für die vorzusehenden Tilgungen 

wurde eine Regelfrist von sieben Jahren fest-

geschrieben. Zudem ist neben einem Kontroll-

konto für mögliche Abweichungen vom struk-

turellen Haushaltsausgleich im Haushaltsergeb-

nis auch ein Kontrollkonto für die bei der Haus-

haltsabrechnung ermittelten Konjunktureffekte 

zu führen. So kann die Einhaltung der Symme-

trievorgabe aus dem Grundgesetz einfach kon-

trolliert und bei Bedarf zielgenau gegengesteu-

ert werden. Darüber hinaus ist die Regelung, 

dass auch Schuldenerlasse, die nicht mit einem 

haushaltswirksamen Zahlungsfluss verbunden 

sind, auf das strukturelle Defizit anzurechnen 

sind, europarechtlich geboten und zielführend. 

Es wurde ein Mindestabbaupfad für das struk-

turelle Defizit verankert, der bis 2019 ein Er-

reichen des strukturellen Haushaltsausgleichs 

vorschreibt.

Sozialversicherungen10)

Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung verzeich-

nete im zweiten Quartal 2013 einen Überschuss 

von gut ½ Mrd €, der damit um über 1 Mrd € 

niedriger lag als vor Jahresfrist. Während die 

Einnahmen nicht über ihr Vorjahresniveau 

hinaus gingen, stiegen die Ausgaben um gut 

2%. Die Beitragseinnahmen stagnierten ebenso 

wie die Zuweisungen aus dem Bundeshaus-

halt.11) Ausschlaggebend war in beiden Fällen 

die Senkung des Beitragssatzes von 19,6% auf 

18,9% zum 1. Januar 2013. Bereinigt um die-

sen Effekt  wären die Beitragseinnahmen mit 

knapp 4% kräftig gewachsen, und auch die an 

den Beitragssatz gekoppelten Bundeszuschüsse 

wären merklich höher ausgefallen. Auf der 

Ausgabenseite entspricht der Anstieg in etwa 

dem Effekt der Rentenanpassung Mitte letzten 

Jahres. Dage gen hat sich die Zahl der ausge-

zahlten Renten in der Summe kaum verändert. 

Dahinter verbergen sich ein leichter Rückgang 

bei den Altersrenten und ein Anstieg bei den 

Erwerbsminderungsrenten. Die Entwicklung 

der Altersrenten spiegelt derzeit die schwachen 

Kriegs- und ersten Nachkriegsjahrgänge wider 

(im aktuellen Alter von 65 und mehr Jahren). 

Außerdem ist 2012 die besondere Altersgrenze 

für Frauen entfallen, die – unter Inkaufnahme 

Finanzielle Ver-
schlechterung 
im zweiten 
Quartal durch 
Beitragssatz-
senkung
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9 Wie bei der in Bayern vorgesehenen Regelung besteht 
freilich ein gewisses Konfliktpotenzial mit den europäischen 
Haushaltsregeln. Ein (offenbar in beiden Ländern vorgese-
hener) unbegrenzter Einsatz von Rücklagen zum Haushalts-
ausgleich kann dazu führen, dass die mit den nationalen 
Haushaltsregeln abzusichernde Grenze für das gesamt-
staatliche Strukturdefizit von ½% des BIP verfehlt wird. Hier 
erscheint mithin eine explizite Begrenzung erwägenswert.
10 Die Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und der sozialen Pflegeversicherung im ersten 
Quartal 2013 wurde in den Kurzberichten der Monats-
berichte Juni und Juli kommentiert. Neuere Daten liegen 
noch nicht vor.
11 Allgemeiner und zusätzlicher Bundeszuschuss sowie aus 
dem Bundeshaushalt geleistete Beiträge für Kindererzie-
hungszeiten.
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von Abschlägen – einen Renteneintritt schon 

ab 60 Jahren ermöglichte. Der stärkere Zu-

wachs bei den Erwerbsminderungsrenten 

hängt damit zusammen, dass die deutlich stär-

ker besetzten Jahrgänge ab etwa 1950 mittler-

weile ein Alter mit relativ hohem Erwerbsmin-

derungsrisiko erreicht haben. Ab Mitte des 

Jahrzehnts werden diese starken Geburtsjahr-

gänge das reguläre Rentenalter erreichen und 

den Ausgabendruck deutlich vergrößern.

In der ersten Jahreshälfte ergibt sich ein Defizit 

der gesetzlichen Rentenversicherung von knapp 

1½ Mrd €, was gegenüber dem Vorjahr eine 

finanzielle Verschlechterung von knapp 2½ 

Mrd € bedeutet. Bei der Festlegung des aktuel-

len Beitragssatzes auf 18,9% wurde nach dem 

Überschuss von 5 Mrd € im Jahr 2012 nunmehr 

ein merkliches Defizit erwartet, durch das die 

Rücklagen wieder auf ihre Obergrenze von 1,5 

Monatsausgaben zurückgeführt werden soll-

ten. Nun zeichnet sich aber immer klarer ab, 

dass im laufenden Jahr eher mit einem Über-

schuss zu rechnen ist und die Rücklagen weiter 

über der gesetzlichen Obergrenze bleiben wer-

den. Hierzu trägt nicht zuletzt die niedrige Ren-

tenanpassung zum 1.  Juli 2013 von 0,25% in 

Westdeutschland bei. In der Folge müsste der 

Beitragssatz 2014 nochmals spürbar gesenkt 

werden. Dabei ist allerdings in Rechnung zu 

stellen, dass im kommenden Jahr, wenn statis-

tische Besonderheiten ausgelaufen und insbe-

sondere die zuvor unterlassenen Rentenkürzun-

gen weitgehend nachgeholt sein werden, oh-

nehin wieder deutlich höhere Rentenanpassun-

gen zu erwarten sind. Auf die längerfristigen 

finanziellen Perspektiven hat die aktuell güns-

tige Lage kaum Einfluss, zumal der gegenwär-

tig hohe Beschäftigungsstand auf mittlere Sicht 

ohnehin erreicht werden sollte. Die Finanzie-

rung der Rentenzahlung würde sogar schwie-

riger, wenn den heute beschäftigungsbedingt 

höheren Rentenanwartschaften in der Zukunft 

nicht auch mehr Beitragszahler gegenüberste-

hen sollten als in den Vorausberechnungen 

unterstellt. Der Beitragssatz wird vor dem Hin-

tergrund der demographischen Entwicklung 

ohne hin perspektivisch ansteigen. Insgesamt 

ergeben sich aus den aktuell hohen Rücklagen 

jedenfalls keine langjährigen finanziellen Spiel-

räume für Leistungsausweitungen. Diese wür-

den –  sofern nicht aus dem Bundeshaushalt 

finan ziert  – künftig einen noch höheren Bei-

tragssatz erforderlich machen. Damit könnte 

auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgabe, 

den Beitragssatz bis 2030 nicht über 22% an-

steigen zu lassen, gefährdet werden.

Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) weist für das 

zweite Quartal 2013 ein leichtes Defizit aus. Vor 

Erneute Beitrags-
satzsenkung 
2014 immer 
wahrschein-
licher, …

… auf längere 
Sicht aber keine 
finanziellen 
Spielräume für 
Leistungs-
ausweitungen

Finanzen der Bundesagentur für Arbeit

1 Einschl.  der Zuführungen an den Versorgungsfonds. 2 Ohne 
Liquiditätshilfen des Bundes.
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einem Jahr hatte sich noch ein Überschuss von 

½ Mrd € ergeben. Die Verschlechterung beruht 

ausschließlich auf dem Wegfall des Bundes-

zuschusses seit Anfang des Jahres, der im Vor-

jahreszeitraum noch fast 1 Mrd € betragen 

hatte. Insgesamt unterschritten die Einnahmen 

ihren Vorjahreswert um 3½%, wohingegen die 

Ausgaben um fast 5½% gestiegen sind. Auf 

der Einnahmenseite wuchsen die Beitragsein-

nahmen mit knapp 4% nur wenig schwächer 

als im ersten Quartal. Hinzu kamen beachtliche 

Mehreinnahmen aus der Insolvenzgeldumlage 

nach der Anhebung des Umlagesatzes von 

0,04% auf 0,15% zum Jahresbeginn. Die Ab-

schaffung des Bundeszuschusses wog dennoch 

schwerer. Auf der Ausgabenseite ist das starke 

Wachstum vor allem auf einer –  gegenüber 

dem ersten Quartal noch leicht beschleunig-

ten – Zunahme beim Arbeitslosengeld I um fast 

15% zurückzuführen. Zwar sanken die Auf-

wendungen für Maßnahmen der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik um 15%. Im Vergleich zum 

ersten Quartal bedeutet dies jedoch eine merk-

liche Verlangsamung des Rückgangs.

Das für das Gesamtjahr von der BA erwartete 

Finanzergebnis (Defizit von knapp 1 Mrd €) 

könnte insbesondere dann günstiger ausfallen, 

wenn – wie in der Vergangenheit regelmäßig – 

für die aktive Arbeitsmarktpolitik weniger als im 

Haushaltsplan veranschlagt verausgabt wird. 

Dennoch ist gegenüber dem Vorjahr mit einer 

nachhaltigen Verschlechterung der Finanzlage 

zu rechnen, die auf dem – durch die Streichung 

des Eingliederungsbeitrags nur teilweise kom-

pensierten – Wegfall des Bundeszuschusses be-

ruht. Damit werden der BA auferlegte gesamt-

gesellschaftliche Aufgaben (wie z. B. Förderung 

benachteiligter Auszubildender), die von der 

BA selbst auf insgesamt fast 4 Mrd € beziffert 

werden, aus Beitrags- und nicht aus allgemei-

nen Steuermitteln finanziert. Die Finanz-

beziehungen zwischen dem Bund und der BA 

sehen neben Verwaltungskostenerstattungen 

des Bundes insbesondere für die Betreuung 

Langzeitarbeitsloser im Wesentlichen nur noch 

eine Darlehensvergabe für den Fall vor, dass die 

eigenen Einnahmen der BA im Abschwung 

nicht mehr ausreichen, um die Ausgaben zu fi-

nanzieren. Per saldo verliert die BA durch die 

Neugestaltung der Finanzströme pro Jahr 

schätzungsweise 1½ Mrd €. Damit steigt auch 

das Risiko, dass bei dem gegenwärtigen Bei-

tragssatz von 3,0% die eigenen Einnahmen 

strukturell nicht ausreichen, um die Ausgaben 

zu  decken.

Ergebnisver-
schlechterung 
durch Wegfall 
des Bundes-
zuschusses

Finanzlage der 
BA wohl 
günstiger als 
 zuletzt erwartet, 
durch Ver-
schiebebahn-
höfe jedoch 
nachhaltig 
 verschlechtert
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